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Rhein-Sieg-Kreis Siegburg, 11.03.2022 
Der Landrat  2254 
22.3 Straßenbau 
 
 
 
An die SPD-Kreistagsfraktion 
 
 
nachrichtlich: 
 
CDU- Kreistagsfraktion 
GRÜNE-Kreistagsfraktion 
FDP-Kreistagsfraktion 
AfD-Kreistagsfraktion 
LINKE-Kreistagsfraktion 
Einzelabgeordneter Dr. Fleck  
Einzelabgeordneter von Schlesinger 
 
 
Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 07.03.2022 (Anlage 1):  
Planungsstand Kreisstraße K 36 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihre Anfrage mit Datum vom 07.03.2022 (Anlage 1) beantworte ich wie folgt: 
 
1. Wie ist der aktuelle Planungsstand der Kreisstraße K 36 an folgenden Abschnit-

ten: 
- zwischen Müschmühle und Lauthausen? 
- zwischen Westerhausen und Kurscheid? 

  
Für den Neubau eines Rad- und Gehweges an der Kreisstraße K 36 zwischen 
Hennef-Müschmühle und -Westerhausen wurde bereits vor über 10 Jahren eine 
Förderanmeldung eingereicht. Die Maßnahme wurde aufgrund ihrer hohen Kos-
ten jedoch immer wieder durch den Fördergeber zurückgestellt.   
Seitens des Rhein-Sieg-Kreises wurde eine Vorplanung erstellt und es wurden 
geologische Untersuchen und Planungen durchgeführt. Zur Vorbereitung der 
Maßnahmen wurden naturschutzfachliche Untersuchungen durchgeführt, um 
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die Lage des Radweges festlegen zu können. Auf diesen Grundlagen sollen die 
artenschutzrechtlichen Untersuchungen aktualisiert und vertieft werden.  
Unabhängig davon sollen im Jahr 2022 Abstimmungen mit der Bezirksregierung 
über einen nach Möglichkeit verbindlichen Fördertermin zu stattfinden. 
 
Für den Ausbau der Kreisstraße K 36 zwischen Kurscheid und Westerhausen ein-
schließlich der Ortslage Kurscheid sowie den Neubau eines Radweges an der 
freien Stecke wird aktuell eine Entwurfsplanung erstellt. Die Maßnahme ist als 
Fördermaßnahme angemeldet und für das Jahr 2023 eingeplant. Vorbehaltlich 
der Fördermitteilung Ende 2023 kann mit der Maßnahme - wie in der Mittel-
fristplanung des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen - im Jahr 2024 begonnen wer-
den. 

 
 
2. Gibt es bereits Planunterlagen zur Streckenführung und könnten diese zur Verfü-

gung gestellt werden? Aus diesen wären Angaben u.a. zu Breiten etc. interes-
sant. 

 
Aufgrund der artenschutzrechtlichen Prüfungen steht fest, dass der Radweg 
zwischen Müschmühle und Lauthausen auf der Bergseite geführt werden muss. 
Ein Eingriff auf der Siegseite ist aufgrund des FFH-Gebietes nicht möglich. Der 
Radweg muss bordsteingeführt mit eine Breite von 2,50 m zzgl. Sicherheitsstrei-
fen an der Fahrbahn geführt werden. 
 
Die Planung für den Ausbau zwischen Kurscheid und Westerhausen wird aktuell 
erarbeitet. Ein Regelquerschnitt mit der Angabe von Breiten ist als Anlage 2 bei-
gefügt. 

 
 
3. Können Fördermittel verwendet werden oder wurde die Förderung beantragt? 

 
Wie beschrieben wurden für beide Maßnahmen Fördergelder beantragt und in 
Aussicht gestellt.  

  
 

4. Falls die Planungen schon so weit sind, dann würden wir gerne folgende Infor-
mationen erfragen: 
- voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme 
- geplante Dauer der Maßnahme 
- voraussichtliche Kosten 



3 

 

  
Der Neubau eines Radweges an der K 36 zwischen Müschmühle und Lauthausen 
ist abhängig von den weiteren Ergebnissen der artenschutzrechtlichen Untersu-
chungen, dem Verlauf der Grunderwerbsverhandlungen und den Abstimmun-
gen mit der Bezirksregierung. Im Haushalt wurden Mittel in Höhe von 3,5 Mio. € 
zzgl. 190.000,- € an Grunderwerbskosten eingeplant.  
 
Die Baumaßnahme zwischen Kurscheid und Westerhausen inklusive der Orts-
lage Kurscheid und dem Neubau eines Radweges an der freien Stecke ist in der 
Mittelfristplanung für das Jahr 2024 eingeplant. Für die Baumaßnahme sind Mit-
tel in Höhe von 4,75 Mio. € sowie 95.000,- € an Grunderwerbskosten vorgese-
hen. 
 
Aufgrund des Planungsstandes können derzeit noch keine Aussagen zu Bauzei-
ten gemacht werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Landrat)  
 
 
Anlage 1:  Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 07.03.2022 
Anlage 2:  Regelquerschnitt K 36 Kurscheid - Westerhausen 
 
 
 


